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1.  Festste l lung der  Jahresrechnung 202 2  

Die Verbandsversammlung stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für 

Baden-Württemberg (EigBG) am 21. Mai 2026 den Jahresabschluss 2022 des 

Zweckverbandes Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I mit folgenden Werten fest: 

 

1. Bilanzsumme 821.995,85 € 

   

1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf  

 das Anlagevermögen 544.540,16 € 

 das Umlaufvermögen 277.455,69 € 

   

1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf  

 das Eigenkapital 629.316,20 € 

 Rückstellungen 18.700,00 € 

 Verbindlichkeiten 173.979,65 € 

   

2. Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 € 

2.1. Summe Erträge 163.036,39 € 

2.2. Summe Aufwendungen 163.036,39 € 

 

Der Zweckverband Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I, Sitz in Allmendingen, 
erstrebt nach § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung keinen Gewinn. 
 
Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für 
Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung Entlastung erteilt. 
 
 
Allmendingen, 21.05.2026 
 
 
     
Florian Teichmann       Salina Zoller 
Verbandsvorsitzender      Verbandspflegerin 
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2.  Vorbemerkungen und recht l iche Grundlagen  

2 . 1  E n ts t e h u n g d e s  Z w ec k v e r b a n de s  

Am 9. April 1929 wurde die Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I durch die 
Verbandssatzung gegründet. Es beteiligten sich die Gemeinden und Teilgemeinden 
Heufelden, Blienshofen, Hausen ob Allmendingen, Niederhofen, Pfraunstetten und 
Schwörzkirch. Das Wasser wurde aus den Quellen im Reisach und Aschach östlich 
von Allmendingen entnommen. 
 
Bedingt durch die geringe Schüttung der Quellen in trockenen Jahren erfolgte im Jahr 
1949 der Anschluss des Versorgungsnetzes der Hochsträß-Wasserversorgungs-
gruppe I an die Versorgungsanlage der Gemeinde Allmendingen. Ebenso wurde im 
Jahr 1949 die Gemeinde Altheim als Großwasserabnehmer an das Versorgungsnetz 
der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I angeschlossen. 
 
In den Jahren 1963 bis 1967 wurde im Gewann Weiher in Allmendingen eine neue 
Verbandsanlage mit Tiefbrunnen erstellt, da für die vorhandenen Oberflächenquellen 
keine ausreichenden Trinkwasserschutzgebiete angeordnet werden konnten. 
 
Der Zweckverband der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I fördert das 
Trinkwasser und stellt es den Gemeinden Allmendingen mit den Teilorten Hausen, 
Niederhofen, Pfraunstetten, Schwörzkirch, der Gemeinde Altheim und den Teilorten 
Heufelden, Blienshofen der Großen Kreisstadt Ehingen zur Verfügung. Die Verteilung 
in den Ortsnetzen erfolgt durch die Verbandsgemeinden, welche wiederum über die 
örtlichen Wasserversorgungssatzungen den Wasserzins erheben. 
Der Zweckverband, der keinen Gewinn erstrebt, arbeitet nach dem 
Aufwandsdeckungsprinzip. Dies bedeutet, dass die gesamten Aufwendungen durch 
Betriebskostenumlagen und entsprechend dem Wasserverbrauch von den Mitgliedern 
gedeckt werden. Die Umlagen sind im Beschluss zum jeweiligen Wirtschaftsplan 
vorläufig und mit dem Jahresabschluss endgültig festzusetzen. Die Rechnungsführung 
erfolgt nach den §§ 14 und 15 der aktuell gültigen Zweckverbandssatzung und nach 
den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts. 

 

2 . 2  V er s or g u n g s g e bi e t   

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinde Allmendingen mit den Teilorten 
Hausen, Niederhofen, Pfraunstetten und Schwörzkirch, die Gemeinde Altheim und die 
Teilorte Heufelden und Blienshofen der Großen Kreisstadt Ehingen mit Trink- und 
Nutzwasser zu versorgen (§ 2 Abs. 2 der Verbandssatzung).  
Die Gemeinde Allmendingen wird über die Fallleitung vom Hochbehälter Aschen 
versorgt. Dieser ist als Brillenbehälter ausgebaut und liegt mit einem 
Fassungsvermögen von 1.500 m³ auf einer Höhe von 587,6 m NN.  
Die Teilorte Hausen, Schwörzkirch, Pfraunstetten und Niederhofen der Gemeinde 
Allmendingen, die Teilorte Heufelden und Blienshofen der Großen Kreisstadt Ehingen 
sowie die Gemeinde Altheim werden vom Hochbehälter Hochsträß auf der Gemarkung 
Blienshofen versorgt. Der Hochbehälter, der als Ringbehälter ausgebaut ist, hat ein 
Fassungsvermögen von 1.000 m³ und liegt auf einer Höhe von 630,70 m NN. 
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2 . 3  R e c ht s gr u n dl a g e n  

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter analoger Betrachtung der 
gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetztes für Baden-Württemberg, der 
Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg, des Handels- und Steuerrechts, der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der Bestimmungen der 
Verbandssatzung.  
 
Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen 
Vorschriften.  
 
Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den 
Anhang und wird durch einen Lagebericht ergänzt. Der Jahresabschluss dient der 
Transparenz der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Die 
Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss fest.  

 
 
3 .  Geschäf tsver l auf  

3 . 1  W a ss er f ör d er u ng  u n d W a ss er v er t e i l u n g   

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022 förderte der Zweckverband 373.924 m³ 
(Vorjahr: 336.587 m³) Trinkwasser.  
 
Davon wurden 366.425 m³ (Vorjahr: 334.997 m³) weitergeleitet an: 
 

 2022 Vorjahr 

Gemeinde Allmendingen 302.944 m³ 263.409 m³ 

Gemeinde Altheim 34.758 m³ 41.557 m³ 

Große Kreisstadt Ehingen 28.723 m³ 30.031 m³ 

Summe 366.425 m³ 334.997 m³ 

 
Die verteilte Menge erhöhte sich somit um 31.428 m³, was einer Steigerung von 9,4 % 
entspricht. 
 
Das geförderte Trinkwasser entsprach sowohl in bakteriologischer als auch in 
chemischer Hinsicht der Trinkwasserverordnung. 

 

3 . 2  Gr u n d s t üc k e   

Der Grundbesitz der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I stellt sich wie folgt dar: 
 

- Flst. Nr. 2098/0 auf der Gemarkung Allmendingen mit Pumpstation und 
Quellfassung. Die endgültige Besitzeinweisung im Flurbereinigungsverfahren 
„Siegental“ erfolgte zum 22.08.2008. Das Flurstück hat eine Fläche von 
8.323 m². 
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- Flst. Nr. 3366/0 auf der Gemarkung Allmendingen mit einer Fläche von 
3.250 m² mit dem Hochbehälter Aschen. 
 

- Flst. Nr. 2099/0 mit einer Fläche von 2.905 m². Dieses Grundstück wurde der 
Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I im Rahmen der Flurbereinigung 
zugeteilt. 
 

- Flst. Nr. 1208/4 (früher Flst. Nr. 211/1) auf der Gemarkung Blienshofen mit einer 
Fläche von1.856 m² mit dem Hochbehälter Hochsträß. 
 

- Flst. Nr. 1232 auf der Gemarkung Heufelden mit einer Fläche von 563 m³.  
 

- Flst. Nr. 716/3 auf der Gemarkung Altheim mit einer Fläche von 2.894 m². Bis 
1969 war hier die Pumpstation der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I. Das 
Grundstück war bis zum Jahr 2025 verpachtet. Eine Teilfläche von 384 m² 
wurde im Jahr 2025 verkauft. Somit beträgt die Fläche derzeit noch 2.510 m². 

 

3 . 3  P er s o n a l   

Der Verbandsvorsitzende ist ehrenamtlich tätig. Die Tätigkeiten der Verbandspflegerin 

und der Verbandsgeschäftsstelle sind als geringfügige Beschäftigungen ausgewiesen. 

In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 30.09.2019 wurde der Bürgermeister 
der Gemeinde Allmendingen Herr Florian Teichmann für die erste Amtszeit zum 
Verbandsvorsitzenden gewählt. Gemäß § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung wird der 
Verbandsvorsitzende auf 8 Jahre gewählt.  
 
In der Sitzung am 23.11.2020 wurde Frau Salina Zoller, Kämmerin der Gemeinde 
Allmendingen, zur Verbandspflegerin mit Wirkung zum 01.12.2020 bestellt.  
 
Seit dem 01.11.2019 betreute Frau Selina Stark die Verbandsgeschäftsstelle. Im Mai 
2023 übernahm Frau Carina Frenz die Stelle der Verbandsgeschäftsstelle 
kommissarisch. In der Sitzung am 15.02.2024 wurde Frau Carina Frenz, 
stellvertretende Kassenleiterin der Gemeinde Allmendingen, zur Betreuung der 
Verbandsgeschäftsstelle mit Wirkung zum 01.03.2024 bestellt. 
 
Der Personalaufwand belief sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 7.145,24 € (Vorjahr: 
7.149,44€).  
 
Der Zweckverband Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I beschäftigt keinen 
eigenen Wasserwärter mehr.  
Seit 2004 hat Herr Gerhard Geprägs die Überwachungsarbeiten der 
Wasserversorgungsanlagen des Zweckverbandes Hochsträß-Wasserversorgungs-
gruppe I als privater Unternehmer übernommen und stellt dem Verband seine 
Aufwendungen direkt in Rechnung. 
 
Die technische Beratung ist dem Ingenieurbüro Funk aus Riedlingen übertragen.
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3 . 4  E r f o l g sr ec h n u n g   

Der Zweckverband, der keinen Gewinn erstrebt, arbeitet nach dem 

Aufwandsdeckungsprinzip. Dies bedeutet, dass die gesamten Aufwendungen durch 

die Betriebskostenumlagen und entsprechend dem Wasserverbrauch von den 

Verbandsmitgliedern gedeckt werden.  

Im Wirtschaftsjahr 2022 liegen die Aufwendungen bei 163.036,39 € (Vorjahr: 

170.408,64 €). Der Planansatz lag bei 175.970,00 €. Dies entspricht einer 

Planabweichung in Höhe von 12.933,61 €.  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022

Vergleich

Ansatz/Ergebnis

1 Umsatzerlöse 169.495,80 € 175.970,00 € 163.031,39 € -12.938,61 €

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.687,50 € 2.200,00 € 2.812,50 € 612,50 €

3411000 Mieten und Pachten 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 €

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 €

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 167.158,30 € 173.120,00 € 159.568,89 € -13.551,11 €

4 Sonstige betriebliche Erträge 912,84 € 0,00 € 5,00 € 5,00 €

3562000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 149,00 € 0,00 € 5,00 € 5,00 €

3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 763,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Materialaufwand -46.095,11 € -49.300,00 € -38.939,42 € 10.360,58 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -46.095,11 € -49.300,00 € -38.939,42 € 10.360,58 €

6 Personalaufwand -7.149,44 € -7.170,00 € -7.145,24 € 24,76 €

4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer -5.850,00 € -6.170,00 € -6.170,00 € 0,00 €

4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte -320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer -979,44 € -1.000,00 € -975,24 € 24,76 €

7 Abschreibungen -31.981,27 € -31.800,00 € -35.750,15 € -3.950,15 €

4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 

Sachvermögen

-31.981,27 € -31.800,00 € -35.750,15 € -3.950,15 €

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -85.020,12 € -87.500,00 € -81.040,93 € 6.459,07 €

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -14.547,14 € -1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 

Vermögens/Infrastrukturvermögens

0,00 € -13.500,00 € -5.506,42 € 7.993,58 €

4222000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 0,00 € -150,00 € -120,21 € 29,79 €

4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 € -500,00 € 0,00 € 500,00 €

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit -225,10 € -500,00 € -229,30 € 270,70 €

4431000 Geschäftsaufwendungen -8.410,21 € -11.550,00 € -11.907,21 € -357,21 €

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben -34.927,17 € -39.800,00 € -38.083,23 € 1.716,77 €

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -26.568,26 € -20.000,00 € -25.194,56 € -5.194,56 €

4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen 

und Beteiligung 

-342,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -162,70 € -200,00 € -160,65 € 39,35 €

4482000 Säumniszuschläge und ähnliches 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4593000 Aufwand des Geldverkehrs -162,70 € -200,00 € -160,65 € 39,35 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



6 
 

Das untenstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Erfolgsrechnung:  

 

 

3.4.1 Erträge  

Die Gesamterträge des Jahres 2022 liegen bei 163.036,39 €.  

Die Erfolgsrechnung setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:  

1. Umsatzerlöse 

Verbandsumlage der Gemeinde Allmendingen  131.924,50 € 

Verbandsumlage der Gemeinde Altheim 15.136,24 € 

Verbandsumlage der Stadt Ehingen 12.508,15 € 

Mieten und Pachten 500,00 € 

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
(Standortnutzungspauschale) 

150,00 € 

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2.812,50 € 
 

Die Verbandsumlage ist auf die Verbandsmitglieder nach dem Verhältnis der an sie im 

Wirtschaftsjahr abgegebenen Wassermenge berechnet.  

Bei den Mieteinnahmen handelt es sich um die Miete für das „Wasserhäusle“ zwischen 

Allmendingen und Altheim.  

Unter der Position „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ ist das 

Nutzungsentgelt für das LORA Funkgateway von der Netze BW GmbH dargestellt.  

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ist ein Teilbetrag in Höhe von 

2.812,50 € des Zuschusses für das Strukturgutachten dargestellt. Das 
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Strukturgutachten diente der Untersuchung der Vernetzung der Wasserversorgung 

Allmendingen und des Zweckverbandes Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I, um 

die Versorgungssicherheit zu erhöhen und Betriebsmittel zu reduzieren. 

 

4. Sonstige betriebliche Erträge 

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und 
dergleichen 

5,00 € 

Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 € 

 

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Zinsen zur Umsatzsteuer 2016 

aufgrund einer nachträglichen Änderung der Zinsfestsetzung. 

 

Das untenstehende Diagramm zeigt die Erträge der Erfolgsrechnung:  

 

 

 

 

 

 

Verbandsumlagen 
EUR 159.568,89

Mieten und Pachten 
EUR 500,00 

Sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte

EUR 150,00

Sonstige 
betriebliche 

Erträge
EUR 5,00

Zuweisungen für 
laufende Zwecke vom 

Land
EUR 2.812,50

Erträge der Erfolgsrechnung: EUR 163.036,39 



8 
 

3.4.2 Aufwendungen  

Die Gesamtaufwendungen des Jahres 2022 liegen bei 163.036,39 €.  

Die Erfolgsrechnung setzt sich aus folgenden Aufwendungen zusammen:  

5. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 

Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen 

38.939,42 € 

 

Hierbei handelt es sich mit einem Betrag in Höhe von 34.449,15 € um die Stromkosten 

für die Wasserförderung. Die Stromkosten tragen mit einem hohen Anteil von 21,1 % 

(Vorjahr: 24,5 %) zu den Gesamtkosten bei. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung für 

das Jahr 2022 wurde von Stromkosten in Höhe 45.000,00 € ausgegangen. In diesem 

Bereich sind Minderausgaben von 10.550,85 € zu verzeichnen. Weiter sind in dieser 

Position die Wasseruntersuchungen mit 2.254,48 € und die Aufwendungen für EDV 

mit 2.235,79 € dargestellt.  

 

6. Personalaufwand 

Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 6.170,00 € 

Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 € 

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Arbeitnehmer 

975,24 € 

 

In der Position „Personalaufwand“ sind die Dienstaufwendungen für den 

Verbandsvorsitzenden, die Verbandspflegerin und die Verbandsgeschäftsstelle, sowie 

die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung enthalten. Alle Aufwendungen 

werden unter der Position „Dienstaufwendungen Arbeitnehmer“ dargestellt. Eine 

Aufteilung auf die Position „Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte“ erfolgt nicht 

mehr.  

Der Personalaufwand liegt im Jahr 2022 bei insgesamt 7.145,24 €.  

 

7. Abschreibungen 

Abschreibung auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und Sachvermögen 

35.750,15 € 

 

Die Höhe der Abschreibungen liegt im Wirtschaftsjahr 2022 bei 35.750,15 €.  
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8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 
Anlagen 

0,00 € 

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 
Vermögens/Infrastrukturvermögens 

5.506,42 € 

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 120,21 € 

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 € 

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 
Tätigkeit 

229,30 € 

Geschäftsaufwendungen 11.907,21 € 

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 
Sonderabgaben 

38.083,23 € 

Erstattungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

25.194,56 € 

Erstattungen an verbundene Unternehmen, 
Sondervermögen und Beteiligungen  

0,00 € 

Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 € 

 

Die Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ wurde 

umstrukturiert. Hier ist ab dem Jahr 2021 überwiegend nur noch der 

Unterhaltungsaufwand der Hochbehälter und des Pumpwerks dargestellt. Die 

Überwachung der Wasserversorgungsanlagen und der Unterhaltungsaufwand für die 

Anlagen der Wassergewinnung, der Wasserspeicherung und der Wasserverteilung ist 

unter der Position „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 

Vermögens/Infrastrukturvermögens“ eingeplant.  ……………….…………………… 

Größere Unterhaltungsmaßnahmen an den Anlagen der Wassergewinnung, der 

Wasserspeicherung und der Wasserverteilung waren im Wirtschaftsjahr 2022 nicht 

notwendig.  

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden die Sitzungsgelder an die Mitglieder der 

Verbandsversammlung mit 229,30 € abgerechnet.  

In den Geschäftsaufwendungen sind die Kosten für Bürobedarf, Telefon und Porto 

dargestellt. Zudem sind hier die Aufwendungen für die Prüfung und Beratung durch 

das Steuerbüro BW Partner verbucht. Die Geschäftsaufwendungen für Prüfung und 

Beratung durch das Steuerbüro BW Partner sind im Vergleich zur Planung gestiegen. 

Im Jahr 2022 ist ein Teilbetrag für das Strukturgutachten mit 5.625,00 € verbucht. Das 

Strukturgutachten diente der Untersuchung der Vernetzung der Wasserversorgung 

Allmendingen und des Zweckverbandes Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I, um 

die Versorgungssicherheit zu erhöhen und Betriebsmittel zu reduzieren. Die 

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strukturgutachten wurden zu 50 % vom 

Land gefördert.  

In der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben“ ist das 

Wasserentnahmeentgelt mit einem Betrag in Höhe von 36.787,10 € dargestellt. Zudem 
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sind hier die Kosten für die Versicherungen (u. a. Gebäudeversicherung, Haftpflicht- 

und Unfallversicherung) und die Grundsteuer verbucht.  

Der Kostenersatz für die Bauhofleistungen an die Gemeinde Allmendingen wurde mit 

einem Betrag von 23.342,79 € abgerechnet. Ein Kostenersatz für die Baggerleistungen 

an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gab es im Wirtschaftsjahr 2022 nicht. Für die 

Rufbereitschaft Wasserversorgung wurde an die Gemeinde Allmendingen ein Betrag 

von 1.776,00 € erstattet.…………………………………………………………………….  

Im Rahmen der Überprüfung der Abrechnung des Bauhofs wurden neue 

Verrechnungssätze festgelegt. Dadurch können sich höhere Aufwendungen ergeben.  

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 

insgesamt 81.040,93 €.  

 

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  

Aufwand des Geldverkehrs 160,65 € 

 

Hier sind im Wirtschaftsjahr 2022 die Kontoführungsgebühren dargestellt.  

 

Das untenstehende Diagramm zeigt die Aufwendungen der Erfolgsrechnung:  

 

  

Materialaufwand 
EUR 38.939,42

Personalaufwand
EUR 7.145,24

Abschreibungen 
EUR 35.750,15

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen
EUR 81.040,93

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen EUR 160,65

Aufwendungen der Erfolgsrechnung: EUR 163.036,39
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3 . 5  V er m ö g en s -  u n d  F i n a n z l a ge  

3.5.1 Bilanz 

AKTIVA   

   

 31.12.2022 31.12.2021 

A. Anlagevermögen   

I. Sachanlagen 544.404,52 € 485.159,22 € 

II. Finanzanlagen 135,64 € 135,64 € 

   

B. Umlaufvermögen   
I. Forderungen und sonst. 
   Vermögensgegenstände 54.555,34 € 40.106,11 € 

II. Guthaben bei  
….Kreditinstituten 222.900,35 € 198.573,11 € 

Summe Aktiva 821.995,85 € 723.974,08 € 

   

   

PASSIVA   

   

A. Eigenkapital   

Rücklagen 629.316,20 € 629.316,20 € 

   

B. Rückstellungen 18.700,00 € 14.200,00 € 

   

C. Verbindlichkeiten 173.979,65 € 80.457,88 € 
 
Summe Passiva 821.995,85 € 723.974,08 € 

 

 

Bilanz Aktiva 

A. Anlagevermögen  

I. Sachanlagen                          544.404,52 € 

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten  46.523,75 € 

 31.12.2022 31.12.2021 

Flst. Nr. 2098/0 Brauner Stein 24.441,64 € 24.441,64 € 

Flst. Nr. 3366/0 Aschen 12.480,64 € 12.480,64 € 

Flst. Nr. 2099/0 Brauner Stein 5.432,40 € 5.432,40 € 

Flst. Nr. 1208/4 Obere Hölzer 4.169,07 € 4.169,07 € 

Flst. Nr. 2096/0 Beim Weiher 0,00 € 0,00 € 
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Flst. Nr. 1232 Heufelden (historischer 
Erinnerungswert) 

0,00 € 0,00 € 

Flst. Nr. 716/3 Gemarkung Altheim (historischer 
Erinnerungswert) 

0,00 € 0,00 € 

 

2. Gewinnungsanlagen                 124.726,94 € 

3. Verteilungsanlagen       …………….276.592,00 € 

4. Maschinen und maschinelle Anlagen,  

…die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören                                                 44.123,36 € 

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                       52.438,47 € 

Der Bilanzansatz zum 01.01.2022 von 7.315,39 € beinhaltet die Hochbaumaßnahmen 

bestehend aus den Schaltanlagen der Hochbehälter Hochsträß und Aschen sowie des 

Pumpwerks. Der Zugang in Höhe von 50.000,00 € betrifft die Schaltanlage des  

Pumpwerks. Die Schaltanlage Hochbehälter Hochsträß (2.438,46 €) und die 

Schaltanlage Hochbehälter Aschen (2.438,46 €) wurden aktiviert und stellen somit 

keine Anlagen im Bau mehr dar.  

 

II. Finanzanlagen                                            135,64 € 

Hierbei handelt es sich um die Beteiligung am Zweckverband 4IT.  

 

B. Umlaufvermögen  

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   54.555,34 € 

1. Forderungen an die Verbandsmitglieder              29.405,48 € 

Im Berichtsjahr haben alle Verbandsmitglieder einen Erstattungsanspruch aus der 

Jahresabrechnung 2022 der Verbandsumlagen, welcher in den Verbindlichkeiten 

ausgewiesen wird.  

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag von 29.405,48 € handelt es sich um die Beträge 

aus der Jahresabrechnung der Verbandsumlagen 2020 (Gemeinde Allmendingen 

18.582,81 € und Stadt Ehingen 160,12 €) und 2021 (Gemeinde Allmendingen 

10.275,21 € und Stadt Ehingen 387,34 €). 

2. Sonstige Vermögensgegenstände      25.149,86 € 

Unter dieser Position ist unter anderem der Umsatzsteuererstattungsanspruch aus der 

Jahreserklärung sowie die Voranmeldungen 2021 bis 2022 (19.056,97 €) und die 

Stromsteuererstattungen nach § 9b StromStG des Jahres 2021 (763,84 €) dargestellt. 

Weiter sind hier mit einem Betrag von 149,00 € die Zinsen aus der 
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Umsatzsteuerjahreserklärung und der Zuschuss des Strukturgutachtens der Jahre 

2021 und 2022 mit 4.500,00 € ausgewiesen.  

II. Guthaben bei Kreditinstituten               222.900,35 € 

 31.12.2022 31.12.2021 

Girokonto 172.289,08 € 147.961,84 € 

Geldmarktkonto 50.611,27 € 50.611,27 € 

Summe 222.900,35 € 198.573,11 € 

 

 

Bilanz Passiva 

A. Eigenkapital 

I. Rücklagen                  629.316,20 € 

1. Verbandsumlagen                130.811,29 € 

Als Verbandsumlagen sind die in den Vorjahren von den Verbandsmitgliedern 

erhobenen Vermögensumlagen erfasst.  

Die Verbandsumlagen teilen sich wie folgt auf:  

Gemeinde Allmendingen:   95.204,47 € 

Stadt Ehingen:    19.072,28 € 

Gemeinde Altheim:    16.534,54 € 

2. Allgemeine Rücklage                498.504,91 € 

Den Allgemeinen Rücklagen sind die in früheren Jahren enthaltenen öffentlichen 

Beihilfen zugeordnet. 

  

B. Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen                          18.700,00 € 

Unter dieser Position sind die Rückstellungen für die externen und internen 

Jahresabschlusskosten sowie die Kosten für die Aufbewahrung der 

Geschäftsunterlagen dargestellt.  
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C. Verbindlichkeiten  

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           158.578,44 € 

Die zum Jahresende offenen Lieferantenrechnungen wurden Anfang des Folgejahres 

2023 beglichen.  

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten zu einem großen 

Teil Rechnungen für Investitionen.   

2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern   15.401,16 € 

Hierbei handelt es sich um die Beträge (Erstattungsanspruch) aus der 

Jahresabrechnung der Verbandsumlagen der Jahre 2020 bis 2022 der Gemeinde 

Altheim (7.836,15 €) sowie um die Beträge (Erstattungsanspruch) aus der 

Jahresabrechnung der Verbandsumlage des Jahres 2022 der Gemeinde 

Allmendingen (4.779,88 €) und der Stadt Ehingen (2.785,13 €). 

3. Sonstige Verbindlichkeiten                0,05 € 

Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder. 
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3.5.2 Vermögensplan 

Der Vermögensplan gestaltet sich wie folgt:  

   
Mittelbedarf:   

   
- Deckungsmittelüberschuss laufendes Jahr 84.776,04 € 

- Investitionen*  94.995,45 € 

- Darlehenstilgung**  0,00 € 

- Auflösung Ertragszuschüsse  0,00 € 

   
Summe  179.771,49 € 

   

   
Mittelbereitstellung:   

   
- Abschreibungen  35.750,15 € 

- Buchwertabgang (außerplanmäßige 
..Abschreibungen) 

 0,00 € 

- Zuschüsse  0,00 € 

- Darlehen 0,00 € 

- Deckungsmittelüberschuss Vorjahr 144.021,34 € 

  

Summe  179.771,49 € 

   

   
*Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:  

Zugang Brunnenstuben, Absturzgeländer 3.400,00 € 

Zugang Wasserzähler 1.601,15 € 

Zugang Schaltanlage Hochbehälter Hochsträß 17.390,11 € 

Zugang Schaltanlage Hochbehälter Aschen 27.481,11 € 

Abgang Anlage im 
Bau 

Schaltanlage Hochbehälter Hochsträß 
(Steuerung) 

-2.438,46 € 

Abgang Anlage im 
Bau 

Schaltanlage Hochbehälter Aschen 
(Steuerung) 

-2.438,46 € 

Zugang Anlage im 
Bau 

Schaltanlage Pumpwerk (Steuerung) 50.000,00 € 

  94.995,45 € 
 

**Der Zweckverband Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I ist seit dem 01.01.2005 

schuldenfrei.  
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3 . 6  D e ck u n g sm i t t e l ber e c h n u n g  

Deckungsmittelüberschuss zum 01.01.2022:        144.021,34 € 

zzgl. Abschreibungen 2022                 . .  35.750,15 € 

zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen 2022 …          ………...0,00 € 

abzgl. Investitionen 2022             94.995,45 € 

Deckungsmittelüberschuss zum 31.12.2022           84.776,04 € 

 

Der Deckungsmittelüberschuss zum 31.12.2021 lag bei 144.021,34 €. Durch den 

Finanzierungsmittelbedarf der Vermögensrechnung liegt der Deckungsmittel-

überschuss zum 31.12.2022 bei 84.776,04 €. 

 

 

3 . 7  I n v es t i t i o n e n  im  J a hr  2 0 2 2  

Das Sachanlagevermögen des Zweckverbandes Hochsträß-Wasserversorgungs-

gruppe I ist im Einzelnen in einem Anlagennachweis (siehe Anlagen zum Anhang) 

nachgewiesen. Die Zugänge fertig gestellter Anlagen werden monatsgenau nach der 

linearen Methode abgeschrieben. 

Folgende Zugänge sind im Jahr 2022 festzustellen:  

• Brunnenstuben (Absturzgeländer)       3.400,00 € 

• Wasserzähler                    1.601,15 € 

• Schaltanlage Hochbehälter Hochsträß (Steuerung)   17.390,11 € 

• Schaltanlage Hochbehälter Aschen (Steuerung)    27.481,11€ 

• Schaltanlage Pumpwerk       50.000,00 € 
  99.872,37 € 
 

 
Zudem wurden folgende Anlagen im Bau aktiviert:  
 

• Schaltanlage Hochbehälter Hochsträß (Steuerung)   2.438,46 € 

• Schaltanlage Hochbehälter Aschen (Steuerung)   2.438,46 € 
4.876,92 € 

 
 

Im Jahr 2022 gab es keine Abgänge und keine Aktivierungen von Anlagen im Bau. 
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3 . 8  V er ba n d s um l ag e n   

Die Verbandsmitglieder zahlen an den Zweckverband eine Umlage nach der 
bezogenen Wassermenge im abgelaufenen Jahr. 
 
3.8.1 Ermittlung des Wasserpreises 
 
Der Wasserpreis 2022 liegt bei 0,44 €/m³.  

 
Aufwendungen der Erfolgsrechnung  163.036,39 € 
-  Erträge der Erfolgsrechnung                 3.467,50 € 
= Umlagefähiger Aufwand    159.568,89 €  
 
Umlagefähiger Aufwand    159.568,89 € 
/Wasserbezugsmenge                 366.425 m³ 
= Wasserpreis/m³        0,43547490 €/m³ 
                                                         (Vorjahr: 0,49898447 €/m³) 

 
 
Grund für die reduzierten Aufwendungen im Jahr 2022 sind überwiegend niedrigeren 

Stromkosten wie in der Planung angenommen (- 10.550,85 €). Der niedrige 

Wasserpreis resultierte zudem aus einer erhöhten Wasserbezugsmenge von ca. 

31.400 m³ im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Daraus ergab sich ein größerer 

Divisor (laufendes Jahr: 366.425 m³, Vorjahr: 334.997 m³) wodurch der 

Wasserpreis/m³ geringer ausgefallen ist.   

 

3.8.2 Berechnung der Verbandsumlagen  
 

  Wasser-
verbrauch 

Umlage in 
€/m³ 

Umlage 
netto 

7 % USt. Umlage brutto  

Gemeinde 
Allmendingen 

302.944 m³ 0,43547490 131.924,51 € 9.234,72 € 141.159,23 € 

Gemeinde 
Altheim 

34.758 m³ 0,43547490 15.136,24 € 1.059,54 € 16.195,78 € 

Stadt 
Ehingen 

28.723 m³ 0,43547490 12.508,15 € 875,57 € 13.383,72 € 

Summe 366.425 m³  159.568,90 € 11.169,83 € 170.738,73 € 
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3.8.3 Abrechnung der Verbandsumlagen  
 

  Gesamt-
forderung 
netto 

Voraus-
zahlungen 
netto 

Erstattung (-) / 
Nachzahlung (+) 
netto 

Erstattung (-) / 
Nachzahlung (+) 
brutto 

Gemeinde 
Allmendingen 

131.924,51 € 136.391,68 € - 4.467,18 € -4.779,88 € 

Gemeinde 
Altheim 

15.136,24 € 21.617,20 € - 6.480,96 € - 6.934,63 € 

Stadt Ehingen 12.508,15 € 15.111,08 € - 2.602,93 € - 2.785,13 € 

Summe 159.568,90 € 173.119,96 € - 13.551,07 € - 14.499,64 € 
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4.  Schlussbetrachtung  
 
Im Wirtschaftsjahr 2022 waren keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen an den 
Anlagen der Wassergewinnung, der Wasserspeicherung und der Wasserverteilung 
notwendig. 
Im investiven Bereich wurden im Jahr 2022 die Schaltanlagen des Pumpwerks 
erneuert.  
 
Der Wasserpreis 2022 liegt bei 0,44 €/m³.  
 
Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 liegt bei 821.995,85 € (Vorjahr: 723.974,08 €).  
 
Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt im Jahr 2022 bei 76,6 % (Vorjahr: 86,9 %).                   
Der Zweckverband ist aus steuerrechtlicher Sicht ausreichend mit Eigenkapital 
ausgestattet.  
 
Der Wasserbedarf der Verbandsmitglieder der Hochsträß-Wasserversorgungs-
gruppe  I ist für die künftigen Jahre gesichert. 

 
Der Umlagepreis pro m³ wird sich in den kommenden Jahren nicht wesentlich 
verändern und liegt voraussichtlich zwischen 0,44 € und 0,59 € pro m³. 

 
Die Anlagen der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I sind funktionsfähig. Die 
Prüfung der technischen Anlagen erfolgt regelmäßig.  
 
In Zukunft bleibt die Notwenigkeit einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Kontrolle 
der Infrastruktur der Wasserversorgung, sodass der Bevölkerung auch weiterhin 
einwandfreies und ausreichendes Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden kann.  
 
 
Allmendingen, 21.05.2026 

 

   

Florian Teichmann     Salina Zoller 

Bürgermeister     Verbandspflegerin 
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5.  Anhang  

5 . 1  A l l g em ei n e  A n g a be n  

Die Gemeinde Allmendingen mit den Teilorten Hausen, Niederhofen, Pfraunstetten 
und Schwörzkirch, die Gemeinde Altheim und die Teilorte Heufelden und Blienshofen 
der Stadt Ehingen bilden nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
(GKZ) den Zweckverband Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I. Der Zweckverband 
wendet gemäß § 14 der Verbandssatzung das Eigenbetriebsrecht an. Die 
Verbandssatzung vom 23. April 1975 wurde zuletzt geändert am 20. Juni 2000. 
 
Für die Form und die Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des 
Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Januar 
1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2009 und der 
Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 07. Dezember 1992.  
 
Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden 
grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der 
Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagenspiegels 
werden die Formblätter 2 und 3 der Eigenbetriebsverordnung angewendet.  

 
Das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wurde am 17. Juni 2020 geändert. Die 
Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 ist zum 21. Oktober 2020 außer 
Kraft getreten.  
 

5 . 2  B i l a nz i e r u n gs -  u n d  B e w e r t u n gs gr u n d m e t h o d e n  

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.  
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer 
der Vermögensgegenstände berechnet. Auf die Altanlagen wurden die 
Abschreibungen bisher teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode 
vorgenommen. Zum 01.01.2019 wurde von dem einmaligen Umstellungsrecht von der 
degressiven Abschreibungsmethode auf die linearen Abschreibungsmethode 
Gebrauch gemacht. Alle Anlagegüter werden somit seit dem 01.01.2019 linear 
abgeschrieben.  
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei 
Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert. Ausfallrisiken bestehen keine. 
 
Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.  
 
Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. 
Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken 
berücksichtigt. 
 
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag. 
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5 . 3  E r l ä u t e r u n ge n  z ur  B i l a n z  

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen und die 
jeweilige Abschreibung ist aus dem beigefügten Anlagennachweis zu entnehmen.  
 
Die Forderungen weißen wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr 
auf.  
 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.  

 
 

5 . 4  E r g ä nz e n d e  A n g a b e n  

Im Berichtsjahr waren keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und 
Erträge sowie Auswendungen und Erträge außergewöhnlicher Größenordnung zu 
verzeichnen.  

 

5 . 5  S o n st i g e  P f l i c h ta n g a b e n  

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat 
und der Verbandsvorsitzende (§ 4 der Verbandssatzung).  
 
Der Verbandsvorsitzende ist im Wirtschaftsjahr der Bürgermeister der Gemeinde 
Allmendingen Herr Florian Teichmann.  
 
Die Verbandsversammlung besteht aus den jeweiligen Bürgermeistern der 
Verbandsmitglieder (§ 5 der Verbandssatzung), sowie 11 Vertretern der Gemeinde 
Allmendingen und 2 Vertretern der Gemeinde Altheim.  
 
Die Geschäfts- und Kassenführung hat ihren Sitz in Allmendingen. Die Verwaltung des 
Zweckverbandes Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I obliegt dem Fachbeamten 
für das Finanzwesen der Gemeinde Allmendingen.  
 
Die Wartung der Betriebsanlagen wird von einem privaten Unternehmer und von den 
Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Allmendingen durchgeführt.  
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6.  Anlagen zum Anhang  
 
6 . 1  B i l a nz  z u m  3 1 . 1 2 . 2 0 2 2  
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6 . 2  G e wi n n -  u n d  V er lu s t r e c h n u n g  
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6 . 3  V er m ö g en s p l an  
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6 . 4  A n la g e n n a ch w ei s  
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6 . 5  S c h ul d e n ü ber s i c ht   

 

 

 

 

 

 

 

bis zu 1

Jahr 
2)

über 1 bis

5 Jahre 
3)

mehr als 5

Jahre 
4)

1 2 3 4 5 6 7

1.1    Anleihen -  €                                                        

1.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für 

         Investitionen
-  €                                                        

1.2.1 Bund -  €                            -  €                 -  €               -  €               -  €                                                        

1.2.2 Land -  €                            -  €                 -  €               -  €               -  €                                                        

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände -  €                            -  €                 -  €               -  €               -  €                                                        

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen -  €                            -  €                 -  €               -  €               -  €                                                        

1.2.5 Kreditinstitute -  €                            -  €                 -  €               -  €               -  €                                                        

1.2.6 sonstige Bereiche 
6) -  €                            -  €                 -  €               -  €               -  €                                                        

1.3    Kassenkredite -  €                                                        

1.4.  Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

         Rechtsgeschäften
-  €                                                        

1.      Gesamtschulden                    -   €                               -   €                    -   €                  -   €                  -   € -  €                                                        

Art der Schulden

am 01.01. 

des Haus-

haltsjahres 
1)

zum 31.12. des Haus-

haltsjahres

davon Tilgungszahlungen 

mit einem Zahlungsziel Mehr (+)

weniger (-)
5)

EUR


